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Honorarvolumen steigt 2023 um 91 Millionen Euro –
wichtige Sonderförderungen werden fortgeführt
Die Mittel für die ambulante Versorgung und die Vergütung der Vertragsärztinnen/Vertragsärzte sowie  
Vertragspsychotherapeutinnen/-psychotherapeuten in Nordrhein steigen im kommenden Jahr um rund 
91 Millionen Euro. Darauf haben sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein und die gesetzlichen 
Krankenkassen im Rheinland geeinigt. Mit der Vereinbarung setzen die Verhandlungspartner die bundeswei-
ten Vorgaben für 2023 um und verständigten sich ergänzend auf die Fortführung einiger regionaler Sonder-
regelungen. 

Unter Berücksichtigung der bereits auf Bundesebene vereinbarten Beschlüsse zum Orientierungspunktwert 
und der Veränderungsrate bei Morbidität und demografischer Entwicklung steigt die morbiditätsbedingte 
Gesamtvergütung (MGV) in Nordrhein 2023 um insgesamt 57,2 Millionen Euro. Um zusätzlich etwa 33,4  
Millionen Euro wächst die Vergütung für die sogenannten Einzelleistungen inklusive der Fortführung  
bisheriger Sondervereinbarungen und Zuschläge – hierzu zählt etwa die Förderung der Pflegeheimversor-
gung im Rheinland, die seit 1. Oktober 2019 läuft und bis Ende 2023 verlängert werden konnte. 

Verlängerung extrabudgetärer Vergütungselemente 
Neben der Umsetzung der Bundesvorgaben konnten sich KV und Kassen in den Verhandlungen auch auf  
die Fortführung weiterer nordrhein-spezifischer Vereinbarungen einigen – dazu gehören das ambulante 
Operieren und die Weiterführung des Zentrumsvertrages bis Ende kommenden Jahres mit einem Finanzvo-
lumen von insgesamt fünf Millionen Euro. Ebenfalls bis Ende 2023 wurde die extrabudgetäre Finanzierung 
der Schlafdiagnostik verlängert. Die nordrheinischen Krankenkassen setzen darüber hinaus im nächsten Jahr 
die seit 2020 bestehende Strukturförderung des ambulanten Notdienstes in Nordrhein fort, ergänzend wird 
die Vergütung für Wegegelder um zehn Prozent aufgewertet. 

„Die Verhandlungen waren langwierig und komplex, zudem ließen die Bundesvorgaben nur limitierte Steige-
rungen zu. In Summe haben wir mit unseren Vertragspartnern aber einen konstruktiven Dialog geführt und 
am Ende gemeinsam eine gute Lösung erzielt“, kommentiert Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzen-
der der KV Nordrhein, den Honorarabschluss. Bergmann weiter: „Wichtig ist, dass bisherige Sonderförde-
rungen im Rheinland auch im nächsten Jahr im Kern erhalten bleiben – hier etwa der Vertrag zum ambulanten 
Operieren.“
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Förderung der Infektionssprechstunde bis Mitte 2023 
verlängert
Seit April 2021 unterstützt die KV Nordrhein alle Haus- und Kinderärzte, die Infektionssprechstunden in  
ihren Praxisbetrieb integriert haben, mit einem finanziellen Bonus. Die Vertreterversammlung der KV Nord-
rhein hat nun beschlossen, die Förderung aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens bis zum 30. Juni 

2023 zu verlängern. Die Förderung gilt auch für den fachärztlichen Versorgungsbereich.

Somit können gesonderte Infektionssprechstunden für Patientinnen und Patienten, die aufgrund eines klini-
schen Verdachts oder einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion in die Infektionssprechstunde kommen, 
weiterhin über die Symbolnummern 97150 und 97151 abgerechnet werden. Zusätzlich ist zur Kennzeich-
nung die Symbolnummer 99240 anzugeben. Findet die Infektionssprechstunde z. B. an einem Samstag statt, 
so sind bei der Abrechnung die SNR 97151 + 99240 anzugeben.

Voraussetzung für die Förderung bleibt, dass innerhalb eines Quartals mindestens 20 symptomatische  
Corona-Patientinnen oder -patienten behandelt werden. Hierbei gilt wie bisher, dass die SNR 99240 an  
jedem Tag der Behandlung eingetragen werden muss.

Symbolnummer Beschreibung Bewertung

SNR 97150 Zusatzpauschale zur Versicherten- oder Grundpauschale, wenn die 
Behandlung eines Corona-Patienten im Rahmen einer räumlich und/

oder zeitlich getrennten Infektionssprechstunde an einem Werktag 
(außer Samstag) erfolgt.

Einmal im Behandlungsfall

10 Euro

SNR 97151 Zusatzpauschale zur Versicherten- oder Grundpauschale, wenn die 
Behandlung eines Corona-Patienten im Rahmen einer räumlich und/

oder zeitlich getrennten Infektionssprechstunde an einem Samstag 
erfolgt.

Einmal im Behandlungsfall

15 Euro

Flyer zur HPV-Impfung bestellbar
Die KV Nordrhein und die AOK Rheinland/Hamburg machen gemeinsam auf die HPV-Impfung aufmerksam. 
Unter anderem auf ihren Internetseiten sowie auf den Social-Media-Kanälen klären sie über das Thema auf. 
Praxen sind herzlich eingeladen, sich an der Informationskampagne zur beteiligen, indem sie Flyer an ihre 
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jungen Patientinnen und Patienten beziehungsweise deren Eltern ausgeben. Die Flyer sind in deutscher,  
englischer, türkischer, arabischer und russischer Sprache erhältlich. 

Die Print-Versionen können über den Formularversand und den üblichen Bestellschein angefordert werden, 
Nr. 125 ff.: 

Informationen zur Impfstoffbestellung
Bitte achten Sie bei der Bestellung von HPV-Impfstoffen auf den richtigen Bezugsweg. Die HPV-Impfung 
kann bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie durchgeführt bzw. nachgeholt 
werden. In diesen Fällen beziehen Sie den Impfstoff über den Sprechstundenbedarf. Dies gilt auch, wenn eine 
Impfserie noch vor dem 18. Geburtstag begonnen und danach beendet wird. Für ältere Versicherte bieten 
einzelne Krankenkassen die Impfung als Satzungsleistung an. Wenn hierfür ein Vertrag mit der KV geschlos-
sen wurde, bestellen Sie den Impfstoff bitte auf den Namen des Patienten/der Patientin zu Lasten der jewei-
ligen Krankenkasse.

Eine Übersicht zu den Satzungsimpfungen finden Sie unter www.kvno.de/impfungen

Hier können Sie sich für den Mail-Empfang unserer Praxisinformationen anmelden:
https://www.kvno.de/pi-anmeldung

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:
Sie finden alle Inhalte auf https://www.kvno.de/praxisinformation mit anklickbaren Links.

Die KVNO im Netz:
https://www.kvno.de 
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo
https://www.instagram.com/arzt_sein_in_nordrhein/

Flyer zum Herunterladen

PDF
FAX-Bestellschein Vordrucke  (PDF, 137 KB)

https://www.kvno.de/praxis/verordnungen/impfungen
https://www.kvno.de
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo
https://patienten.kvno.de/thema-des-monats/oktober-2022-hpv-impfung
https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/faxabruf/7504_bestellschein_vordrucke.pdf



